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Im Sinne des Gesetzes zur Änderung der Verfassung des Landes Hessen (Gesetz einer Schuldenbremse in 

Verantwortung für kommende Generationen – Gesetz zur Schuldenbremse), führt die Kommune Gießen 

ab dem Wintersemester 2014/15 eine verpflichtende Zweitwohnsitzsteuer ausschließlich für ihre Studie-

renden ein. Dies ist Voraussetzung dafür, dass die Stadt Gießen unter den kommunalen Rettungsschirm 

des Landes Hessen treten kann.

Information für Studierende:

Der kommunale Rettungsschirm fungiert als Schuldentilgungshilfe für die hessischen Kommunen. In 

Anlehnung an §92 der Hessischen Gemeindeordnung haben die Kommunen ausgeglichene Haushalte zu 

erfüllen, ohne Einnahmen durch Kredite auszugleichen (Art. 109 Abs. 3 Satz 1 GG). Um dieses gesetzlich 

vorgegebene Ziel zu erreichen, führt die Kommune Gießen eine Doppelstrategie: Neben der Inanspruch-

nahme des hessischen Tilgungsfonds sollen die öffentlichen Ausgaben minimiert, gleichzeitig die Einnah-

men um 57% steigen, um spätestens im Jahr 2016 einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen zu können. 

Bei Verstoß drohen finanzielle Strafen in Millionenhöhe.

„Auch in Krisenzeiten müssen sich die studentischen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gießen solida-

risch zeigen“, so eine Sprecherin des Stadtparlaments. „Insbesondere die heutigen Studierenden sind die 

Besserverdiener von Morgen und müssen sich verantwortlich für die kommenden Generationen zeigen.“ 

Eine heutige Mehrbelastung sei somit nur „gerecht“ und trüge zu einer „fairen Umverteilung der Steuer-

last“ bei, da auch die „Studierenden während ihres Studienlebens die Infrastruktur oder kulturelle Ange-

bote der Stadt nutzen“, betont die Sprecherin. Die Studierenden sind bereits oder werden in den nächsten 

Wochen schriftlich benachrichtigt.

Nähere Informationen erhalten Sie am Aushang gegenüber des Raums E113.
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